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Auskunft 

erteilt: 

Frau Müller Amt/EB: 40-Kultur- und Schulverwaltungsamt 

    
Tel.: 0261 129 1913 e-mail: ilka.mueller@stadt.koblenz.de 

    
Koblenz,  14.03.2018   

 

 

An alle Mitglieder des Ausschusses für Kultur und Hochschulfragen 

 

Ich lade hiermit zu einer Sitzung des Ausschusses für Kultur und Hochschulfragen am 

 

Mittwoch, den 21.03.2018, 16:00 Uhr, 

 

Volkshochschule Koblenz (Sitzungssaal 1, 2. Obergeschoss, Hoevelstr.6, 56073 Koblenz), ein. 

 

 

 

Tagesordnung 

 

Öffentliche Sitzung: 

 

Punkt 1: Kooperationsprojekte mit den Hochschulen in Koblenz und Umgebung 

Vorlage: UV/0083/2018 

  

Punkt 2: Berichte der Hochschulen 

  

Punkt 3: Ergebnisse der Verwaltungsgruppe "Europäische Kulturhauptstadt 2025" 

Vorlage: UV/0086/2018 

  

Punkt 4: Projekt "Digitaler Junger Kulturkalender" 

Vorlage: UV/0089/2018 

  

Punkt 5: Verwendung des Logos "KulturRegionMittelrhein" 

Vorlage: UV/0088/2018 

  

Punkt 6: Öffentliche Klaviere 2018 

Vorlage: UV/0092/2018 

  

Punkt 7: Koblenzer Wochen der Demokratie 

Vorlage: UV/0082/2018 

  

Punkt 8: Antrag der CDU-Ratsfraktion: Einrichtung eines Künstler- und Skulpturengartens 

Vorlage: AT/0099/2017 

  

Punkt 8.1: Stellungnahme zum Antrag der CDU-Ratsfraktion: Einrichtung eines Künstler- und 

Skulpturengartens 

Vorlage: ST/0036/2018 

  

Punkt 9: Prüfauftrag Etatberatungen 2018: Umzug AKM 

Vorlage: UV/0087/2018 
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Punkt 10: Verschiedenes (Mitteilungen der Verwaltung) 

Vorlage: UV/0085/2018 

  

Punkt 11: Anregungen und Fragen der Ausschussmitglieder 

  

 

 

Wenn Sie im Hinblick auf Ihren Teilnahmewunsch aufgrund einer Einschränkung 

Unterstützungsbedarf haben, melden Sie sich bitte unter der genannten Telefon-, Faxnummer oder 

Emailadresse. Verwaltungsseitig wird dann versucht, das zur Unterstützung Erforderliche und 

Umsetzbare in die Wege zu leiten. 

 

Ich weise darauf hin, dass die stellvertretenden Ausschussmitglieder diese Einladung nur zur 

Kenntnis erhalten. Die Ausschussmitglieder sind gemäß § 29 Abs. 7 der Geschäftsordnung des 

Stadtrates im Falle der Verhinderung für die rechtzeitige Benachrichtigung sowie für die Weitergabe 

der Sitzungsunterlagen an ihre Vertreterinnen/ Vertreter selbst verantwortlich.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.  

Dr. Margit Theis-Scholz 
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